
 ANLAGE  
Gemeinde Eitorf 
DER BÜRGERMEISTER zu TO.-Pkt.  
   
 lfd. Nummer: 01225 \ 11 \ V 
Amt 60       Bauverwaltungs-, Hoch- und Tiefbauamt 

Sachbearbeiter/-in: Herr Brücken 

Eitorf, den 30.03.2004 
 
 
 
 
  i.V. 
Bürgermeister   Erster Beigeordneter 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
Gremium und Datum: 
 

Ausschuss für Planung und Verkehr am 27.04.2004 
 
 
Beratungsfolge: 
 
keine 
 
Tagesordnungspunkt: 
 

Bebauungsplan Nr. 3 Eitorf-West I, 23. (vereinfachte) Änderung 
Änderung des 2-geschossigen Bereichs zwischen Jahnstraße und Theodor- 
Fontane-Straße und Ginsterweg in 1-geschossiger Bauweise 
- Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der APV beschließt: 
Die 23. (vereinfachte) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 Eitorf-West I wird einschließlich der Begrün-
dung zur Offenlegung beschlossen. 
 
 
Begründung: 
 
Im Zusammenhang mit der 22. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 (Eckgrundstück Straße Ginsterweg / 
Theodor-Fontane-Straße) hatte der APV in seiner Sitzung am 28.04.2003 den Aufstellungsbeschluss zu 
einer weiteren Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 gefasst mit dem Ziel, den 2-geschossigen Bereich 
zwischen der Jahnstraße / Theodor-Fontane-Straße und Ginsterweg in 1-geschossige Bauweise zu ändern 
(Beschl.Nr. XI/20/228). Im Verfahren der frühzeitigen Anhörung der Träger öffentlicher Belange wurden An-
regungen nicht vorgebracht. Es wird vorgeschlagen, das Verfahren als vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 
BauGB weiterzuführen und den zwischenzeitlich gefertigten Entwurf mit der Begründung zur Offenlegung zu 
beschließen.  
 
Der Planentwurf wird in der Sitzung erläutert. 
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